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RS OGH 1969/9/9 4Ob335/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1969

Norm

UWG §2 D4

UWG §14 A1

ZPO §226 IIB4

Rechtssatz

Unbestimmtheit des Begehrens, dem Beklagten eine Gegenüberstellung von "Statt - Preisen" mit "Nur - Preisen" zu

verbieten, "falls die angegebenen "Statt - Preise" weit über den Marktpreis für Waren gleicher Größe und Leistung

liegen und die "Nur - Preise" etwa in der Höhe des Marktpreises für Waren gleicher Größe und Leistung üblich sind".
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